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 Pensionskonto für den Bund  

Allgemeine Informationen zum Thema „Pensionskonto“ für Bundesdienststellen

Kontoführung

Für alle nach dem 31. Dezember 1954 geborene Beamte ist ein Pensionskonto einzurichten. 

Auf diesem Pensionskonto sind die Beitragsgrundlagen zu erfassen, die der Beamte in seinem Erwerbsleben erwirbt. Die Kontoführung beginnt mit dem Kalenderjahr, in dem erstmals ein Versicherungsverhältnis begründet wird und endet mit dem Kalenderjahr, in das der Stichtag für die Pension fällt

Inhalt des Pensionskontos (pro Kalenderjahr)

· die Beitragsgrundlagen für Zeiten einer Pflichtversicherung 

· die Beitragsgrundlagen für Zeiten einer Teilversicherung 

· die Beitragsgrundlagen für Zeiten einer freiwilligen Versicherung 

· die im betreffenden Kalenderjahr erworbenen Gutschriften 

· ab der Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis die Bemessungsgrundlage für den Pensionsbeitrag bis zur monatlichen Höchstbeitragsgrundlage (ASVG)

Anrechenbare Zeiten 

vor Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis:

· Zeiten einer Erwerbstätigkeit als Arbeiter/Angestellter bzw. als Vertragsbediensteter (ASVG), Selbstständiger (GSVG/FSVG), Landwirt (BSVG), als Beamter (BDG), politischer Mandatar etc. 

· Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Kindererziehung (bei Mehrlingsgeburten verlängert sich die Anrechnung der Kindererziehungszeiten von 48 auf 60 Kalendermonate), des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes, des Zivildienstes und des Bezugs bestimmter Sozialversicherungsleistungen, wie Krankengeld, Wochengeld, Übergangsgeld. Für diese Zeiten zahlen das Arbeitsmarktservice, der Familienlastenausgleichsfonds, das Bundesministerium für Landesverteidigung oder der Bund die Beiträge. 

· Für Kindererziehungs-, Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienstzeiten gilt eine fixe monatliche Beitragsgrundlage von  € 1.350,00. Bei Arbeitslosigkeit beträgt die Beitragsgrundlage 70 % des monatlichen Bruttoeinkommens, von dem das Arbeitslosengeld bemessen wird bzw. 92% davon bei Bezug von Notstandshilfe. Für Wochengeld- und Übergangsgeldzeiten gilt die jeweilige Leistung als Beitragsgrundlage. Für Zeiten des Krankengeldbezuges ist als Beitragsgrundlage die entsprechende Bemessungsgrundlage heranzuziehen. 

· Zeiten einer freiwilligen Versicherung: Das sind Zeiten einer freiwilligen Selbst- oder Weiterversicherung in der Pensionsversicherung sowie Schul-/Studien-/Ausbildungszeiten, die eingekauft werden. Die Beitragsgrundlage, von der die Beiträge für die Schul-/Studien-/Ausbildungszeiten entrichtet werden, wird am Pensionskonto gutgeschrieben.

Für Personen, die zum 01.01.2005 das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wird beim Einkauf von Schul-/Studien-/Ausbildungszeiten kein vom Lebensalter abhängiger Risikozuschlag mehr berücksichtigt. Wurden bereits Schul-/Studien-/Ausbildungszeiten eingekauft, so werden die auf den Risikozuschlag entfallenden Beiträge bei Anfall der Pension oder auf Antrag auch vorher rückerstattet. 

· Eltern können für die Jahre der Kindererziehung ab 2005 ein "freiwilliges Pensionssplitting" vereinbaren: Der Elternteil, der die Kinder nicht überwiegend erzieht und erwerbstätig ist, kann für die ersten vier Jahre (bei Mehrlingsgeburten für die ersten fünf Jahre) bis zu 50% seiner Teilgutschrift auf das Pensionskonto des Elternteils, der sich der Kindererziehung widmet, übertragen lassen. Die Jahreshöchstbeitragsgrundlage darf dabei nicht überschritten werden. Teilgutschriften, die nicht auf eine Erwerbstätigkeit zurückgehen (z.B. für Arbeitslosengeld) können nicht übertragen werden. Die Übertragung muss bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres des Kindes beantragt werden. 

· Die für ein Kalenderjahr festgesetzten Beitragsgrundlagen werden zusammengezählt. 1,78 Prozent (Kontoprozentsatz für das Jahr 2005) dieser Beitragsgrundlagensumme werden dem Pensionskonto gutgeschrieben (= Teilgutschrift). 

· Übersteigt die Beitragsgrundlagensumme die Jahreshöchstbeitragsgrundlage ( € 50.820,00), so erfolgt für den Überschreitungsbetrag keine Teilgutschrift, sondern die Beiträge über der Jahreshöchstbeitragsgrundlage werden bei Anfall der Pension oder auf Antrag auch vorher rückerstattet. Die Summe der Teilgutschriften früherer Kalenderjahre wird aufgewertet und mit der Teilgutschrift des jeweils letzten Kalenderjahres zusammengezählt. Das Ergebnis ist die Gesamtgutschrift.

ab Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis:

· Für den Beamten ist anstelle der Beitragsgrundlagensumme die Bemessungsgrundlage für den Pensionsbeitrag bis zur monatlichen Höchstbemessungsgrundlage nach dem ASVG heranzuziehen. 

· Die den Beitragsleistungen des Beamten entsprechenden Teilbeträge sind erhöht um einen Dienstgeberbeitrag im Ausmaß des für den jeweiligen Zeitraum in der gesetzlichen Pensionsversicherung geltenden Prozentsatzes der Beitragsgrundlage auszuweisen.

Informationen zur Parallelrechnung bei der Pensionierung

Für Beamte, die nach dem 31.12.1954 geboren sind, vor dem 1.1.2005 in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis zum Bund aufgenommen worden sind und sich am 31.12.2004 im Dienststand befunden haben, werden zwei Pensionen errechnet (Parallelrechnung).

· Dem Beamten gebührt der nach den Bestimmungen des PG bemessene Ruhebezug nur in dem Ausmaß, das dem Prozentausmaß entspricht, das sich  aus der vom Beamten bis zum 31.12.2004 erworbenen ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit ergibt. 

· Ermittlung der Leistung nach dem APG für die gesamte Versicherungszeit, unter der Annahme, dass das Neurecht seit Versicherungsbeginn gegolten hätte (APG-Pension). 

· Für Zeiten, die bis 31.12.2004 als beitragsfreie Ersatzzeiten gegolten haben, werden im Gesetz festgelegte Beitragsgrundlagen herangezogen, so als ob die neuen Bestimmungen für diese Zeiten bereits gegolten hätten: So wird z.B. für Kindererziehungs-, Präsenz- oder Zivildienstzeiten eine fixe Beitragsgrundlage festgelegt, die dem heutigen Wert von  € 1.350,00 entspricht.  

· Die Pension nach dem APG gebührt in dem Ausmaß, das der Differenz des bis zum 31.12.2004 ermittelten Prozentsatzes auf 100% entspricht. 

Die Parallelrechnung entfällt, wenn der Anteil der ab 01.01.2005 erworbenen ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit an der gesamten ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit  oder der Anteil der bis 31.12.2004 zurückgelegten ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit an der gesamten ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit weniger als 5 % der Gesamtversicherungsmonate bzw. weniger als 12 Monate beträgt. Der Ruhebezug ist in diesen Fällen ausschließlich nach dem PG bzw. dem APG zu berechnen.

Kontomitteilung

Das Bundespensionsamt informiert ab dem Jahr 2007 jeden Beamten einmal jährlich über sein Pensionskonto (Kontomitteilung). Die Kontomitteilung enthält die bis zum 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres relevanten Daten. 

Ergibt sich nachträglich, dass die in der Kontomitteilung enthaltenen Daten unrichtig waren, so sind diese unverzüglich richtig zu stellen und der Beamte darüber zu informieren.
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